
Erschließungsbeitragssatzung 

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches - BauG8 - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom OS.Dezember 1986 CBGBI I S 
2253). in Verbindung mit Art. 23 der Gemetndeordnung für den 
Freistaat Bayern - GO - erlcißt die Gemeinde Hausen folgende 

Erschließungsbeitragssatzung 

§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen erhebt die Gemetnde Erschlleßungsbeitrcige 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches C§§ 127 ff) sowie 
nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 

Art und Umfang der ErschlteBungsanlagen 

Cl) Bettragsf~hlg tst der Erschließungsaufwand 
I. für die zum Anbau bestimmten dffentllchen Straßen, 

Wege und Pl~tze C§ 127 Abs. 2 Nr. 1 8au68) tn 

1. Wochenendhausgebieten 
mit einer Geschoßf lcichenzahl bis zu 0,2 

2. Kleinsiedlungsgebieten 
mlt einer Geschoßf l~chenzahl bts zu 0,3 

bei einseitiger Bebaubarkett 

3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sle nicht 
unter Nr.2 fallen, Dorfgebieten, reinen 
Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten, 
t1i schgeb i et en, 

a) mit einer Geschoßf l~chenzahl bis 0,7 
bei einseitiger Bebaubarkelt 

b) mit einer GeschoBf lcichenzahl über 
0,7 - 1,0 
bei einseitiger Bebaubarkett 

c) mit einer Geschoßf L6chenzahl üb~r 

1.0,;= 1,6 

d> mit einer Geschoßf lachenzahl über 1,6 

~- Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sonder= 
gebieten 

2 = 

7,0 m 

10,0 m 

8,5 m 

14- ,0 m 
10,5 m 

18,0 m 
12,5 m 

20,0 m 

23,0 m 
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a) in i. t etner Geschoßf lächenzahl bis 1 ,-, ,v 20,0 rn 

b) . „ m l , ei.ner Ge.schoß f lächenzahl über 
1,0 - 1, 6 23.0 m 

c) 
• J.. m l i ei.ner Geschoßf lächenzahl über 

1. s - 2" () 25,0 m 

d) m i. t ei.ner Geschoßf lächenzahl über 2,0 27,0 m 

5. Industriegebieten 

i9 .., - ,,. mit ei.ner Baumassenzahl bis 3,0 23,0 

b) mit einer Baumassenzahl Uber 3.0 - G,O 25,0 

c) mit einer Baumassen.zahl über s,o 27,0 

IL für di.e öffentlichen, aus rechtlichen oder tat= 
sächlichen Gründen mit Kraftfahr~eugen nicht be
fahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Sauge= 
b\ete Cz. B. Fußwege, Wohnwege; § 127 Abs. 2 Nr. 
2 8auG8) bts zu einer Breite von 5 m. 

m 

m 

m 

III. für die nicht zum Anba<J. bestimmten, zur Erschl.i.eßung 
der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb 
der Baugebiete C§ 127 Abs.2 Nr.3 BauGB) 
bts zu einer Breite von 27 m 

IV. für Parkflächen 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im 
Sinne von Nr.I und III sind, bis zu einer 
Breite von 5,0 m 

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I 
und Nr. III genannten Verkehrsanlagen, aber 
nach sttidtebaultchen Grundstitzen innerhalb 
der Baugeblete zu deren Erschließung notwendig 
sind, bts zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet 
C§ 5) liegenden Grundstücksfltichen. 

V. für Grünanlagen 

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen tm Slnne 
von Nr.I bis Nr, III sind, bis zu einer weiteren 
Breite von 5,0 m 

b) soweit sie ntcht Bestandteil der in Nr. I bis 
III genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach 
st~dtebaultchen Grundscitzen innerhalb der Bau
gebiete zu deren Erschließung notwendig sind, 
bis zu 15 v.H. der im Abrechnungsgebiet C§ 5l 
liegenden Grundstücksfl~chen. 

VI. fUr Immissionsschutzanlagen 
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C2) Zu dem ErschlieBungsaufwand nach Abs.l Nr. 1 bis V 
gehören insbesondere die Kosten für 

a) den Erwerb der Grundf l~chen, 
b) die Freilegung der Grundflächen, 
c) die Herstellung des Straßenk~rpers einschließlich 

des Unterbaues, der Befestigung der Oberf l~che sowie 
'notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) dl~ Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
e) die Radwege~ 
f) die Bürgersteige, 
g) dle Beleuchtungseinrichtungen, 
h) die Entw~ssarungselnrichtungen.der ErschlieBungsanlagen, 
i) den Anschluß an andere Erschließungsanlagen, 
j) die Ubernahme von Anlagen als gemeindliche Er= 

schlleßungsanlagen, 
k) die Herstellung von Bdschungen, Schutz- und Stützmauern. 

C3J Der Erschließungsaufwand umfaßt auch den Wert der von der 
Gemeinde aus ihrem Vermdgen berettgestellten Flächen im 
Zeltpunkt der Bereitstellung. 

C4> Der ErschlleBungsaufwand im Rahmen des Abs.1 umfaßt auch 
die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurch
fahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, 
d'le über die Bretten der anschließenden freien Strecken 
hinausgehen. 

CS> Soweit Erschlleßungsanlagen im Sinne des Abs.1 als Sack= 
gasse enden, ist für die Fahrbahn des erforderlichen Wende
hammers eine Gesamtbreite bis zur doppelten zulässigen 
Fahrbreite beitragsfähig. 

§ 3 

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Er= 
schließungsaufwands 

Cl> Der beitragsfähtge Erschließungsaufwand C§ 2) wird nach den 
tatsächlichen Kosten ermittelt. 

C2) Der beltragsfählge ErschlieBungsaufwand wird für die 
einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann 
abweichend von Satz 1 den beitragsf~higen Erschlleßungs
aufwand für be~tirnmte Abschnltte einer Erschließungsanlage 
oder diesen Aufwand für mehrere Anlagen, dte für die Er= 
schließung der Grundstücke elne Einheit bilden, ermitteln. 

(3) Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege C§.2 Abs.1 
Nr.II), für Sammelstraßen C§ 2 Abs.1 Nr. III), für Park~ 
f l~chen C§ 2 Abs.1 Nr. IVb), für ~rünanlagen C§ 2 Abs.1 
Nr.Vb) und _für Immissionsschutzanlagen C§9) werden den zum 
Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Pl~tzen, zu denen ste 
von der Erschließung her gehdren, zugerechnet. Das Ver
fahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Ab
rechnungsgebiet C§ 5) der FuB= und Wohnwege, der Sammet= 
straßen, Parkf L~chen, Grünanlagen oder Immissionsschutzan= 
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tagen von dem Abrechnungsgeblet der Straßen~ Wege und Pl~tze 
abweicht, in diesem Fall werden dle Fuß- und Wohnwege, die 
Sammelstraßen, Parkf l~chen, Grünanlagen und Immissions= 
schutzanlagen selbst~ndig als Erschließungsanlagen ab
gerechnet. 

§ 4 

Gemeindeanteil 

Die Gemeinde tr~gt 10 v. H. des beitragsf~higen Erschließungs
aufwandes. 

§ 5 

Abrechnungsgebiet 

Die von einer ErschlteBungsanlage erschlossenen Grundstücke 
bilden das Abrechnungsgebiet. Wird etn Abschnitt einer Er-· 
schließungsanlage oder eine Erschließungseinhelt abgerechnet, 
so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. 
ErschlieBungseinhett erschlossenen Grundstücke das Abrechnungs
gebiet. 

§ 6 

Verteilung des beltragsf~hlgen Erschließungs
aufwandes 

Cl) Bel zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird der 
nach§ 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des An= 
teils der Gemeinde C§4) auf die Grundstücke des Abrechnungs
gebiets C§ 5) nach den Grundstücksflächen verteilt. 

(2) Ist ln einem Abrechungsgebiet C§ 5) eine unterschiedliche 
bauliche oder sonstige Nutzung zulässig, wird der nach§ 3 
ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der 
Gemeinde C§ 4) auf dte Grundstücke des Abrechnungsgebiets 
C§ 5) verteilt, in dem dte Grundstücksflächen mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht werdent der tm einzelnen be= 
trägt; 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich 
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen 
keine oder nur eine untergeordnete Bebauung zu= 
lässig ist 

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkelt zuzüglich je 
Vollgeschoß 0,30 

C3) Als Grundstücksfläche gllt: 

1. bet Gru~dstücken im Bereich eines Bebauungsplanes dle 
Fläche, die der Ermittlung der zul~ssigen Nutzung zu= 
grunde zu legen ist, 

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforder
lichen Festsetzungen nicht enthcilt, die tats~chliche 
Grundstlicksf lciche bis zu einer Tiefe von 50 m. gemes-
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sen von der Erschließungsanlage zugewandten Grenze 
des beitragspfllchtlgen Grundstücks. Reicht die bauliche 
oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus, 
so ist die Grundetückstiefe maßgebend, d\e durch die 
hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstücks= 
teile, die lediglich die we~mbßige Verbtndung zur Er= 
schlieBungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberückslchfigt. 

(4) Beitragspflichtige GrandstUcke, die ohne bauliche Nutzungs= 
mbglichkeit oder die mlt einer untergeordneten baulichen 
Nutzungsmbglichkett gewerblich oder sonstig genutzt werden 
oder genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der Grundstücks~ 
f l~che in die Verteilung einbezogen. 

C5) Als zul~ssige Zahl der Geschosse gi.lt die im Bebauungsplan 
festgesetzte hdchstzulässtge Zahl der Vollgeschosse. Weist 
der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
GeschoBzahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5. Bruchzah
len werden auf die ncichstfolgende volle Zahl aufgerundet. 

(6) Ist im Einzelfall eine grbßere GeschoBzahl zugelassen oder 
vorhanden, so tst diese zugrunde zu legen. 

(7) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplcitze zuläs= 
sig sind, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 
Bel mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich dsr Nutzungs
faktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die etn Bebauungs
plan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassen= 
zeiht festsetzt. 'ist 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatscichlich 
vorhandenen, 

2. bet unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken dle Zahl 
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung über
wiegend vorhandenen 

Vollgeschosse maßgebend. 

(9) Ist eine Geschoßzahl wegen der Besonderheit des Bauwerks 
nicht feststellbar, werden je angefangene 3,5 m Hbhe des 
Bauwerks als ein Vollgeschoß gerechnet. 

C10) Werden ln einem Abrechnungsgebiet C§ 5) außer überwiegend 
gew~rbltch genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die 
nach den Festsetzungen eines Bebauungsplans in einem Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grund= 
stücke erschlossen, so sind für die Grundstücke in Kern-, 
Gewerbe- und Industrtegebleten sowie für die Grundstücke, 
die überwiegend gewerblich genutzt werden, die tn Absatz 2 
genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 zu erhöhen. Als 
überwiegend gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch 
Grundstücke, wenn sie überwiegend Gesch~f ts=, Büro=, Pra= 
xis-, Unterrichts=, Heilbehandlungs- oder cihnl·ich genutzte 
Räume beherbergen oder tn zul~sslger Welse beherbergen 
cJiJtferi-i 
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( 11) Für Grundstücke, dte von mehr als einer Erschlleßungsan= 
Lage im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 erschlossen werden, 
ist die Grundstücksf lciche bei Abrechnung jeder Erschlies
sungsanlage nur mtt zwei Dritteln anzusetzen. 

Di.es gi.lt nicht, 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag I •' nur 11..1r eine Erschlies= 
sungsanlage erhoben wird und Beitr~ge für weitere An
lagen zu deren erstmaliger Herstellung weder nach dem 
geltenden Recht noch nach vergleichbaren früheren 
Rechtsvorschriften erhoben worden stnd oder erhoben 
werden, 

2. für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industrlegebie= 
ten, sowie für Grundstücke, dte überwiegend gewerblich 
g<?nutzt ~verden, 

§ 7 

Der Erschließungsbeltrag kann für 

1. 
2~ 

3. 
f. 
"T • 

5. 
6 . ..., 
( . 
8. 
9. 

10. 

den 
die 
di.e 
di.e 
die 
die 
die 
di.e 
die 
die 

Grundenverb, 
Frei leg1..mg, 
Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
Rachvege, 
Bürgersteige ~usammen oder einzeln, 
Sammelstraßen! 
Parkflächen, 
Grünanlagen, 
Beleuchtungselnrichtungen, 
Entw~sserungseinrtchtungen 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, 
sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Tetlbetrcige gedeckt 
werden soll, abgeschlossen worden tst. Diesen Zeitpunkt stellt 
die Gemeinde fest. 

§ 8 

Merkmale der endgültigen Herstellung der Er= 
schlieBungsanlagen 

Cl) Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plcitze sowie 
Sammelstraßen und Parkf lbchen sind endgültig hergestellt, 
wenn sie dte nachstehenden Merkmale aufweisen; 

1. eine Pflasterung, eine Asphalt=, Teer=. Beton= oder 
ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch 
notwendigen Unterbau, 

2. 5traßenentwcisserung und Beleuchtung, 

3. Anschluß an eine dem bf fentltchen Verkehr gewidmete 
St raß.e ~ 

- 7 -
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(2) Bürgersteige und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn 
sie eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander 
sowie eine Befesti·gung mlt Platten, Pflaster, Asphaltbelag 
oder eine ähnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem 
technisch notwendigen Unterbau aufweisen. 

(3) Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen 
gärtnerisch gestaltet sind. 

C~) Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der in den 
Abscitzen 1 mit 3 genannten Erschlleßungsanlagen gehBren 
alle Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, damit die 
Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den für 
die ErschlieBungsanlage erforderlichen Grundstücken er
langt. 

§ 9 

Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang, VertellungsmaBstab und Herstellungsmerkmale von 
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umweltein= 
wirkungen im Sinne des Bundes=Immi.ssionsschutzgesetzes werden 
durch ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 

§ 10 

Vorat.is l e i. stt.mgen 
J 

Im Fall des § 133 Abs...1.2 BauGB können Voratisleishmgen bi.s zur 
Höhe des voraussichtlichen ErschlieBungsbettrags erhoben werden. 

§ 11 

Ablösung des Erschli.eBungsbeltrags 

Der Erschließungsbei.trag kann i.m ganzen vor Entstehung der Bei= 
tr.:1gspfli.cht abgelBst werden C§ 133 Abs.J',...2""Satz 5 BauGBL Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablö= 
sungsbetrags richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich ent= 
stehenden Erschli.eßungsbeitrages, 

§ 12 

Inkrafttreten 

Cl) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
Gleichzeiti.g tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 
1.1.1980 und die ~nder~ngssatzung vom 13.02.198~ außer 
Kraft. 

~)en Hi,04.1991 .-

L~~ ,c_ 

1.BCirgermei.ster 


